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daraus schließen, daß Gerhard die Synode von 952 schon miterlebt hatte 
und außerdem in kanonischen Fragen bewandert war65). So gibt die 
Vita hier zweifellos etwas von den Reaktionen wieder, welche die 
Synode — sei es schon 952, sei es später — ausgelöst hat. Es ist also 
zulässig, den Bericht Gerhards auf dem Hintergrund der Versammlung 
von 952 zu sehen und darauf zu achten, wie er das Geschehen „kor­
rigiert“. Damals hatte Otto die Synode einberufen, Friedrich von Mainz 
mit ihrer Durchführung beauftragt und die Durchsetzung ihrer Beschlüsse 
garantiert66). Hier ist es der Apostelfürst selbst, der die Synode leitet, 
und wenn Otto damals als Haupt des imperium Christianum aufgetreten 
war, so erfährt dies hier aus dem Munde des hl. Petrus eine deutliche 
Kritik: vor der Kaiserkrönung konnte Otto nur ein Schwert ohne Griff 
führen. Zwar verbirgt Gerhard seine Aussage hinter einer Kritik am 
„ungesalbten König“ Heinrich67): wenn aber Petrus das Bild von 
den Schwertern gebrauchte, so konnte in diesem Zusammenhang wohl 
gehört werden, daß sich die Kritik auch auf Ottos „Kaisertum“ ohne 
Kaiserkrönung bezog68). Otto hält — rex adhuc manensl — eine re­

galis locutio mit den Völkern verschiedener Provinzen: nur an dieser 
Stelle betont Gerhard, daß der Herrscher vor 962 noch nicht Kaiser war, 
und wenn die Vorstellung des Imperator multorum populorum als in 
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